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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
lieber Bernd,  

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt folgenden Antrag nach § 4 Abs. 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates der Stadt Emden. 

Der Rat möge beschließen: 
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Emden in der Fassung vom 13.12.2012 wird wie 
folgt geändert: 
§7 Steuersätze 

(3) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7 beträgt der Steuersatz 20 v. H. 
des Einspielergebnisses. 

Begründung: 
Der Steuersatz beträgt derzeit 15 %. Mit der Erhöhung auf 20 % soll dem weiteren Anstieg an 
Spielgeräten mit  Gewinnmöglichkeit entgegengewirkt werden. Die Stadt Emden verfügt im 
bundesweiten Vergleich bereits heute über einen weit über- durchschnittlichen Besatz an 
Spielhallen mit Geldgewinnmöglichkeiten: 
Schon das Land Niedersachsen steht mit durchschnittlich 363,2 Einwohnern pro Spielhallen-
gerät mit Geldgewinnmöglichkeit bundesweiten Vergleich an vorderer Stelle (Platz 4; zum 
Vergleich Durchschnitt Deutschland: 392,9 EW/Spielhallengerät). In der Stadt Emden kommt 
bereits auf 162 Einwohner ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit. Somit liegt die Spiel-
gerätedichte nicht nur weit über dem bundes-, sondern auch deutlich über dem landesweiten 
Durchschnitt. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass in Emden bestehende Konzessionen derzeit nicht ausge-
schöpft werden und positive Bauvorbescheide noch nicht umgesetzt worden sind. Somit 
könnte die tatsächliche Zahl an Spielhallengeräten ungleich höher liegen. Daraus lässt sich ein 
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gesteigertes Handlungserfordernis ableiten. Darüber hinaus gibt es eine anhaltend hohe An-
zahl an Anträgen und Anfragen für Vergnügungsstätten in der Stadt Emden (siehe Entwurf 
eines Konzeptes zur planerischen Steuerung von Vergnügungsstätten in der Stadt Emden). 

Die Stadt erzielt zwar steigende Einnahmen durch die Spielgerätesteuer bei einem Steuersatz 
von 15 % durch die zunehmende Anzahl von Geräten. Die Zahl der Geräte stieg innerhalb 
von 3 Jahren um 19 %, die Steuereinnahmen jedoch um 42 %, d.h. die Erträge pro Gerät müs-
sen deutlich gestiegen sein. Dies ist ein ökonomiischer Anreiz, noch mehr Geräte aufzustel-
len. 
      2010   2011  2012 

 
Diese Entwicklung führt, wenn dem nicht gegengesteuert wird, zur Zunahme von bereits heu-
te feststellbaren unerwünschten Begleiterscheinungen: 
Die Zahl der Spielsüchtigen steigt. Dies drückt sich in zunehmenden Beratungsbedarf bei der 
DROBS aus: 2010 wurden 28, 2011 wurden 34 und 2012 schließlich 38 Beratungen durchge-
führt. Experten gehen von einer sehr hohen Dunkelziffer bei Spielsucht aus. 

Die sozialen Folgekosten von Spielsucht steigen: Arbeitsplatzverlust, Armut, Kriminalität, 
zerrüttete Familien, soziale Sicherungskosten (Arbeitslosigkeit und Krankheitskosten). 

Verdrängung von Einzelhandel und Gewerbe durch Spielstätten: 
Aufgrund ihrer hohen Mietzahlungsfähigkeit und auch –bereitschaft verdrängen Spielhallen 
häufig den traditionellen Einzelhandel aus den zentralen Lagen der Innenstädte und führen so 
einen Qualitätsverlust der Einkaufsstraßen herbei; dies wirkt sich mittelfristig auch auf die 
Mietpreisentwicklung aus. 
in Gewerbegebieten stellt die Verdrängung des „klassischen“, arbeitsplatzintensiven klein- 
und mittelständigen Gewerbes ein weiteres Problem dar. (siehe Entwurf eines Konzeptes zur 
planerischen Steuerung von Vergnügungsstätten in der Stadt Emden). 

Mit der beantragten Erhöhung des Steuersatzes von derzeit 15 % auf 20 % sollen die wirt-
schaftlichen Anreize zum Aufstellen weiterer Automaten mit Gewinnmöglichkeit verringert 
werden und damit der Ausbreitung der Spielsucht entgegengewirkt werden. 
Eine Erhöhung auf 20 % ist von der Gesetzgebung in einer Reihe von Urteilen gedeckt wor-
den. Klagen von Spielhallenbesitzern gegen entsprechende Satzungen sind zurückgewiesen 
worden. Die Gerichte haben eine erdrosselnde Wirkung eines Steuersatzes von 20 % verneint. 

Für die Stadt Emden sind durch die Anhebung des Steuersatzes Mehreinnahmen von ca. 
360.000 Euro (auf Grundlage der Einnahmen 2012) in 2014 und Folgejahren zu erwarten. 
Diese Mehreinnahmen sollen für Maßnahmen der Suchtprävention sowie für soziale und kul-
turelle Projekte zweckgerichtet verwenden werden. Darüber hinaus wird der städtische Haus-
halt über Mehreinnahmen entlastet. 
 

 
 

Vergnügungssteuer 2010 2011 2012
Veranstaltungen Steuer Veranstaltungen Steuer Veranstaltungen Steuer

Kartensteuer 10% 20.867,50 € 20.203,34 € 16.180,60 €
gem.§ 7, Abs. 1, Nr.1 

Kartensteuer 20% 1.900,10 € 1.856,00 € 1.944,00 €
gem.§ 7, Abs. 1, Nr.2

Pauschsteuer nach Veranstaltungsfläche 1,00 € je angef. 10qm. 0 0 0
gem.§ 7, Abs. 2, Nr.1

Pauschsteuer nach Veranstaltungsfläche 0,50 € je angef. 10qm. 246 1.431,00 € 170 1.076,00 € 139 964,50 €
gem.§ 7, Abs. 2, Nr.2

Summe: 24.198,60 € 23.135,34 € 19.089,10 €

Spielgerätesteuer
Geräte Steuer Geräte Steuer Geräte Steuer

Geräte mit Gewinnmöglichkeit 15% Steuersatz 272 772.792,34 € 313 902.703,22 € 323 1.097.198,98 €
gem.§ 7, Abs. 3  

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 36,00 € 6 2.592,00 € 3 1.368,00 € 1 360,00 €
gem.§ 7, Abs. 4 ,  a) 

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 € 11 3.425,00 € 8 2.700,00 € 11 3.350,00 €
in Spielhallen   gem.§ 7, Abs. 4 ,  b) 

Geräte mit Gewaltverherrlichung 310,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
gem.§ 7, Abs. 4 ,  c) 

Bildschirmgeräte 10,00 € 39 4.650,00 € 38 4.680,00 € 36 4.590,00 €
gem.§ 7, Abs. 4 ,  d) 

Summe: 783.459,34 € 911.451,22 € 1.105.498,98 €

Spielgerätesteuer 2008 nach dem 
Veranstaltungen= Wochenenden im Jahr Geräte= Anzahl im letzen Monat des Jahres Stückzahlmaßstab: 471.192,00 €

Mit freundlichen Grüßen 
 

 


